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Zur Nötigung 
genötigt ?

Die „Letzte Generation“ zwischen Extremismusvorwurf und zivilem Ungehorsam
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Sie treten in den Hungerstreik, kleben 

sich an Straßen fest, manipulieren Pipe-

lines  – wie im Frühjahr 2022 etwa in 

Brandenburg – und verunstalten Kunst-

gemälde – zuerst zur „Rettung“ von Le-

bensmitteln, später zur Dekarbonisie-

rung, schließlich, um ihren Forderungen 

nach „ersten Sicherheitsmaßnahmen“ für 

das Klima (Tempolimit auf Autobahnen 
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und Fortführung des 9-Euro-Tickets) 

Nachdruck zu verleihen.1 Der „Aufstand 

der Letzten Generation“ ist aktuell der 

vermutlich radikalste Arm der Klima-

schutzbewegung in Deutschland.

VERSCHWIMMENDE 
GRENZLINIEN

Ihre Aktionen stoßen zwar kaum auf brei-

tes Verständnis,2 erzielen jedoch große 

Aufmerksamkeit. An ihnen scheiden sich 

die Geister: Den wenigen, die im Zugang 

der „Letzten Generation“ ein Lehrstück 

zivilen Ungehorsams sehen,3 stehen kriti-

sche Stimmen gegenüber, die den Vor-

wurf des Extremismus erheben: „Wenn 

Klimaschützer ihre Aggression gegen ein-

fache Bürger richten und das mit Lebens-

gefahr und Notwehr begründen, kann ei-

nem mulmig werden. Extremismus ist der 

nächste logische Schritt“, prognostizierte 

Justus Bender in der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung vom 19. April 2022.4 In das 

gleiche Horn stieß Anfang November 

2022 der Vorsitzende der Polizeigewerk-

schaft Rainer Wendt.5 Andere verwenden 

zwar das „E-Wort“ nicht, ihre Kritik läuft 

aber auf dasselbe hinaus – etwa wenn sie 

sagen, dieses Handeln habe „mit Demo-

kratie nicht mehr viel zu tun“ (Omid Nou-

ripour) oder sei „demokratiefeindlich“ 

(Katja Mast).6 Wieder andere ziehen be-

reits Vergleiche zur Roten Armee Fraktion 

(RAF), darunter Michael Buback, Sohn 

des von der RAF ermordeten General-

bundes anwalts Siegfried Buback, Bettina 

Röhl, Ulrike Meinhofs Tochter, aber auch 

der ehemalige Bundesverkehrsminister 

Alexander Dobrindt und der Politik-

wissen schaftler Alexander Straßner.7

Die Vorwürfe wiegen schwer. Allein des-

halb scheint es geboten, mit Blick auf  

die „Letzte Generation“ genauer zu unter-

suchen, wo die oftmals gar nicht so klare 

Grenzlinie zwischen Demokratie und Ex-

tremismus verläuft und ob die Aktionen 

strukturelle Defizite der Demokratie of-

fenbaren.

Handelt es sich bei den Aktionen der 

„Letzten Generation“ um zivilen Unge-

horsam, wie die Gruppe für sich in An-

spruch nimmt und einige Beobachterin-

nen und Beobachter konstatieren? Anders 

gefragt: Sind ihre Gesetzesübertretun-

gen  – allein die Berliner Staatsanwalt-

schaft zählte bis Ende Oktober 2022 etwa 

730 Verfahren8 – legitim? 

KRITERIEN ZIVILEN 
UNGEHORSAMS

Kriterien hierfür hat Jürgen Habermas in 

einer Debatte der 1980er-Jahre unter Rück-

griff auf John Rawls’ Gerechtigkeitstheorie 

entwickelt: „Ziviler Ungehorsam ist ein 

moralisch begründeter Protest, dem nicht 

nur private Glaubensüberzeugungen oder 

Eigeninteressen zugrunde liegen dürfen; 

er ist ein öffentlicher Akt, der in der Regel 

angekündigt ist und von der Polizei in sei-

nem Ablauf kalkuliert werden kann; er 

schließt die vorsätzliche Verletzung einzelner 

Rechtsnormen ein, ohne den Gehorsam ge-

genüber der Rechtsordnung im Ganzen zu 

affizieren; er verlangt die Bereitschaft, für 

die rechtlichen Folgen der Normverletzung 

einzustehen; die Regelverletzung, in der sich 

ziviler Ungehorsam äußert, hat ausschließ-

lich symbolischen Charakter – daraus ergibt 

sich schon die Begrenzung auf gewalt- 

freie Mittel des Protests.“ 9
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Die ersten Kriterien sind bei der „Letzten 

Generation“ fraglos erfüllt: Den Verant-

wortlichen dürfte klar sein, dass sie mit 

ihrem öffentlichen Handeln das Gesetz 

übertreten. Es geht ihnen zudem nicht um 

partikulare Interessen, sondern um nicht 

weniger als den Fortbestand der Mensch-

heit. Und die Akzeptanz des Rechtsstaates 

wird im kooperativen  Umgang mit der Po-

lizei erkennbar; man  versucht nicht, sich 

der Strafe zu entziehen. Darum stellen die 

Rechtsbrüche auch keine prinzipielle Ab-

sage an das Gewaltmonopol des Staates 

dar (anders als etwa bei der „Antifa“, wenn 

sie Rechtsextremistinnen und Rechtsextre-

misten bedroht).

VERHÄLTNIS ZUR POLITISCHEN 
ORDNUNG

Fraglich ist allerdings, ob „Klebeaktio-

nen“, mit denen der Straßenverkehr zum 

Erliegen kommt, als „gewaltfrei“ einge-

stuft werden dürfen  – jedenfalls unter 

 Zugrundelegung der vom Bundesverfas-

sungsgericht akzeptierten „Zweite-Reihe-

Rechtsprechung“. Leidtragende sind jene 

Autofahrerinnen und -fahrer, die durch 

die vor ihnen haltenden Autos an der Wei-

terfahrt gehindert werden.10 Und dass das 

Handeln der Gruppe keinen rein symbo-

lischen, wachrüttelnden Charakter hat, 

macht sie selbst immer wieder klar. Sie 

will politisches Handeln erzwingen, in-

dem sie der Politik immer wieder mit 

„Stillstand“, „Widerstand“ und der „Stö-

rung der öffentlichen Ordnung“ droht, 

sollte diese die Forderungen ins Leere lau-

fen lassen. Dies weckt den Verdacht, dass 

es sich statt um Akte zivilen Ungehorsams 

schlicht um Nötigungsversuche handelt.

Wie verhält sich die „Letzte Generation“ 

zum demokratischen Verfassungsstaat? 

Wiewohl sich dies vorrangig aus den poli-

tischen Zielen ergibt, müssen die politi-

schen Mittel ebenfalls berücksichtigt wer-

den, lässt sich doch bisweilen von ihnen 

ebenfalls auf das Verhältnis zur politi-

schen Ordnung schließen.

Zur Zielebene ist die Frage rasch be-

antwortet: Bei der „Letzten Genera tion“ 

sind nirgendwo Ansätze erkennbar, den 

demokratischen Verfassungsstaat etwa zu-

gunsten einer „Ökodiktatur“ zu über-

winden. Im Gegenteil: Die Bewegung be-

fürchtet bei Fortschreiten des Klima- 

wandels „den völligen Zusammenbruch 

sowohl unserer Demokratie als auch unse-

rer globalen Gemeinschaft. […] Unsere 

freiheitlich demokratische Grundordnung 

wird ins Wanken geraten.“ 11 Die Aussage 

verdeutlicht, dass der Vergleich mit der 

linksterroristischen RAF, die eine Sozial-

revolution anzetteln wollte, schnell an sei-

ne Grenzen gelangt. Die RAF wollte die 

konstitutionelle Demokratie – in der Auf-

lösungserklärung von 1998 noch verun-

glimpft als „Nazi-Nachfolgestaat“ – besei-

tigen, die Aktivistinnen und Aktivisten der 

„Letzten Generation“ dagegen wollen sie 

nach eigener Aussage bewahren.

MISSVERSTÄNDNISSE ÜBER  
DIE DEMOKRATIE

Anders sieht es mit Blick auf die Mittel 

aus: Die „Letzte Generation“ stellt der 

Bundesregierung regelmäßig Ultimaten, 

droht mit einer Fortführung und Eskala-

tion ihrer Aktionen, sollte diese nicht den 

Forderungen nachkommen; so geschehen 

zuletzt im Herbst 2022. Da hatte es, bevor 
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im November eine „Gesprächseinladung“ 

(auch diese mehr drohend als freund-

schaftlich) ausgesprochen wurde, noch 

geheißen: „Sollten wir von Ihnen bis zum 

07.10.2022 keine Antwort erhalten, die 

uns zeigt, dass Sie diese Maßnahme um-

setzen werden, sehen wir keine andere 

Möglichkeit, als gegen Ihren aktuellen 

Kurs Widerstand zu leisten. Wir werden 

in diesem Fall ab dem 10.10.2022 erneut 

für eine maximale Störung der öffent-

lichen Ordnung sorgen.“ 12

Derartige Nötigungsversuche fußen 

auf einem „Missverständnis dessen, was 

Demokratie ist“ 13: Die Politik habe zu exe-

kutieren, was die Wissenschaft längst be-

wiesen hat. Eine solche Argumentation ist 

im politischen Wettbewerb nichts  Neues. 

Neu  – und einigermaßen paradox  – ist, 

wie sie nun mit dem Ziel der „Bewahrung 

der Demokratie und ihrer physikalisch-

bio logischen Voraussetzungen“ 14 verknüpft 

wird. Denn das führt dazu, dass das, was 

der Bewegung im Prinzip bewahrenswert 

erscheint, von ihr in der konkreten Sache 

als zu behäbig abgelehnt wird. An der Kri-

tik zu langsamer Verfahren mag etwas 

dran sein, aber einen Shortcut zur Ent-

scheidungsfindung kennt die Demokratie 

aus gutem Grund nicht: „Auch wissen-

schaftliche Erkenntnisse müssen durch 

die Schleuse demokratischer Entschei-

dungsprozeduren, wollen sie als legitime, 

autoritativ bindende Beschlüsse die Folge-

bereitschaft freier und bisweilen eigensin-

niger Bürger generieren.“ 15 

Die „Letzte Generation“ tritt statt-

dessen mit dem Staat in etwas ein, das 

Bernd  Ulrich einen „Erzwingungswettbe-

werb“ nennt,16 bei dem aus Sicht der Akti-

vistinnen und Aktivisten der Zweck die 

Mittel heiligt. Die Demokratie könnte 

 darin ihrem dräuenden Tod durch den 

Klima kollaps allenfalls mit einem Suizid 

durch Nötigenlassen zuvorkommen. Auf 

dieser Ebene (aber eben nur dieser) trägt 

der Vergleich mit der RAF, die den Staat 

auch unter Handlungsdruck setzte. Dies 

ist der problematischste Aspekt der „Letz-

ten Generation“.

EIN LEHRSTÜCK

Der Wirbel um sie lehrt damit drei Dinge, 

die über die Tages politik hinausgehen: 

Erstens kann man die Demokratie nicht 

retten wollen, indem man sie außer Kraft 

setzt. In diesem Widerspruch hat sich die 

„Letzte Genera tion“ verfangen. Dass die 

Demokratie Achtsamkeit gegenüber poli-

tischen Zielen und Mitteln verlangt, ist vor 

diesem Hintergrund recht und billig.

Es ist zweitens festzuhalten, dass die 

„Letzte Generation“ zwar voller Wider-

sprüche sein mag – die Demokratie es je-

doch nicht minder ist, wenn sie in ihrer 

streitbaren Variante zum eigenen Schutz 

Widersacher unschädlich machen will, 

sich aber durch eine fortwährende Dis-

kontierung der Zukunft selbst in Gefahr 

bringt. Es ist bei aller Kontroversität ein 

Verdienst der „Letzten Generation“, diese 

Selbstgefährdung ins Bewusstsein zu ru-

fen. Bedauerlich ist allerdings, dass der 

politische Diskurs stattdessen die Statt-

haftigkeit einzelner Aktionen in den Fokus 

rückt. Dafür trägt die Bewegung jedoch 

eine Mitverantwortung. Es wäre daher 

drittens „Symbolik statt Nötigung“ das 

 Gebot der Stunde. Aktionen, die an die 

materiellen Interessen, das Gerechtigkeits-

empfinden oder die Empathie der Men-

schen appellieren, indem sie etwa Un ge-

rech tig keiten am Einzelfall exemplifizieren,  
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dürften ihrer Sache mehr dienen als eine 

auf Zwang setzende Politik. Dann stün-

den nicht nur Mittel und Ziele in Ein-

klang, sondern das bedeutsame und uns 

alle angehende Anliegen erhielte gewiss 

auch mehr Legitimität.

Der vorliegende Beitrag gibt ausschließlich die 
 persönliche Auffassung des Autors wieder.
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